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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit der Kommunalwahl am 26.05.2019 
endet die aktuelle Wahlperiode des 
Stadtrates der Stadt Lauscha, der Orts-
teilbürgermeisterin und des Ortsteilra-
tes Ernstthal. Ich möchte deshalb an die-
ser Stelle namens der Stadt Lauscha und 
persönlich meinen Dank für die geleiste-
te Arbeit an die gewählten Abgeordneten 
und Ehrenbeamten aussprechen.
Die Zusammenarbeit in den Gremien 
war immer sachlich, konstruktiv und 
von gegenseitiger Achtung geprägt. Vor 
allem: sie war erfolgreich! Gleich zu Be-
ginn der Wahlperiode wurde mit der Ein-
weihung des Museums für Glaskunst in 
der Farbglashütte ein neues Kapitel der 
Museumsarbeit aufgeschlagen. Inzwi-
schen konnten die Besucherzahlen im 
Vergleich zum alten Standort mehr als 
verdoppelt werden.
Gerne erinnere ich an die Umsetzung 
des 2. Bauabschnittes der Ortsdurch-
fahrt Lauscha (der 3. Bauabschnitt wird 
derzeit für 2020/21 vorbereitet), den 
Straßenbau am Tierberg und am Bahn-
weg, die Kanalbaumaßnahmen in Ernst-
thal und viele weitere zukunftsweisende 
Investitionen. Dazu zählen beispielhaft: 
die Neugestaltung des Dorfhüttenplat-
zes in Ernstthal, die Beschaffung von 

Fahrzeugtechnik für die Feuerwehr, die 
Sanierungsarbeiten an der Goetheschu-
le, das schnelle Internet und die neuen 
Hochbehälter für die Wasserversorgung.
Alle diese Maßnahmen wurden durch 
den Stadtrat, den Ortsteilrat mit der 
Ortsteilbürgermeisterin vorbereitet, be-
schlossen und umgesetzt. Dass es da-
rüber hinaus in diesem Jahr noch ge-
lungen ist, die Haushaltskonsolidierung 
der Stadt erfolgreich abzuschließen un-
terstreicht diese Leistung in besonderer 
Weise.
Zum ersten Mai 2019 ging die Goethe-
schule im Rahmen eines Erbbauver-
trages langfristig in die wirtschaftliche 
Zuständigkeit des Kulturkollektives Goe-
theschule e.V. über. Damit steht die Kul-
turarbeit auch dort auf einem sicheren 
Fundament.
Ich wünsche allen Stadt- und Ortsteil-
räten alles Gute und freue mich auf die 
alten und neuen Stadt- und Ortsteilräte. 
Diese benötigen bei der anstehenden 
Wahl ihre Unterstützung. Deshalb bitte 
ich Sie, sich mit den Wahlvorschlägen 
auseinanderzusetzen und an der Wahl 
teilzunehmen. Es lohnt sich!

Ihr Bürgermeister  
Norbert Zitzmann



LAUSCHAER ZEITUNG – Amtsblatt der Stadt Lauscha - 2 - Nr. 6/2019

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der 
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises/der kreisfreien Stadt
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).
Lauscha, 08. Mai 2019
Jens Krauße
Stadtwahlleiter

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. Mai 2019 finden die
X Ortsteilbürgermeisterwahl Ernstthal
X Stadtratsmitgliederwahl Lauscha / Ortsteilratswahl 

Ernstthal
X Kreistagsmitgliederwahl
von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird das 
Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergeb-
nisses sind öffentlich.
X Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Brief-

wahlvorstand gebildet worden.
Jedermann hat Zutritt zu den Wahlräumen sowie zu den 
Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands.
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag erst um 16:00 
Uhr zusammen.
Er ist nicht zuständig für die Entgegennahme von Wahl-
briefen.
Wahlbriefe müssen der Gemeinde so übersandt werden, 
dass sie spätestens am Wahltag (26. Mai 2019) bis 18:00 
Uhr bei der Gemeinde eingehen.

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutsch-
land die
Wahl zum Europäischen Parlament
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Stadt Lauscha ist in 3 Wahlbezirke und 1 Briefwahl-
bezirk eingeteilt.

Wahl-
bezirk
Nr.

Bezeichnung 
des Wahlbezirks

Bezeichnung des 
Wahlraums (Straße, 
Hausnummer, Zimmer)

1 Gasthof Gollo Mittelstr. 2
2 Feuerwehrgerätehaus 

Lauscha
Bahnhofstr. 38a

3 Sozialtherapeutisches 
Centrum
Sturmheide Wohnheim 
Ernstthal

Schulstr. 18, Haus 6,
Alte Schule

1 Briefwahlbezirk Rathaus Bahnhofstr. 12,
großer Sitzungssaal

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis zum 5. Mai 2019 worden sind, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses am Wahltag um 16:00 Uhr zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsbe-
rechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.



LAUSCHAER ZEITUNG – Amtsblatt der Stadt Lauscha - 3 - Nr. 6/2019 

Sie können ihn unverändert durch entsprechende Kenn-
zeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber 
streichen und Stimmen durch Hinzufügung wählbarer 
Personen vergeben, indem Sie diese mit Nachnamen, 
Vornamen und Beruf eintragen.
Für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Ernstthal ist nur ein 
Wahlvorschlag zugelassen worden. Die Stimmabgabe 
geschieht wie folgt: Sie haben eine Stimme.
Sie vergeben Ihre Stimme dadurch, dass Sie entweder 
den auf dem Stimmzettel vorgedruckten Wahlvorschlag 
kennzeichnen oder eine andere wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel 
eintragen.
6.
Wahlablauf
Im Wahlraum erhalten Sie am Tisch des Wahlvorstandes, 
nachdem ein Mitglied des Wahlvorstandes Ihre Wahlbe-
rechtigung anhand der Wahlbenachrichtigung oder des 
Wählerverzeichnisses festgestellt hat, einen Stimmzettel 
für jede Wahl, zu der Sie wahlberechtigt sind.
Auf Verlangen müssen Sie sich ausweisen. Sie kenn-
zeichnen Ihren Stimmzettel in der Wahlzelle und falten 
ihn dort so zusammen, dass Ihre Kennzeichnung ande-
re Personen nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel 
muss einzeln gefaltet werden. Danach gehen Sie an den 
Tisch des Wahlvorstands, nennen Ihren Namen und auf 
Anfrage Ihre Anschrift. Auf Verlangen haben Sie Ihre 
Wahlbenachrichtigung abzugeben und sich über Ihre 
Person auszuweisen.
Bitte beachten Sie:
Der Wahlvorstand muss einen Wähler zurückweisen, der
a) seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekenn-

zeichnet oder gefaltet hat,
b) seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine 

Stimmabgabe erkennbar ist,
c) seinen Stimmzettel mit einem äußerlich sichtbaren, 

das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden 
Kennzeichen versehen hat,

d) für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen 
nicht amtlich hergestellten Stimmzettel abgeben will 
oder

e) mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in 
die Wahlurne legen will.

Sobald der Schriftführer Ihren Namen im Wählerver-
zeichnis gefunden hat und keine Zurückweisungsgründe 
vorliegen, gibt der Wahlvorsteher oder ein von ihm be-
auftragtes Mitglied des Wahlvorstands die Wahlurne frei.
Sie legen daraufhin den Stimmzettel in die Wahlurne. 
Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe in der dafür 
vorgesehenen Spalte des Wählerverzeichnisses.
Haben Sie Ihren Stimmzettel verschrieben oder verse-
hentlich unbrauchbar gemacht oder werden Sie aus den 
oben genannten Gründen zurückgewiesen, so ist Ihnen 
auf Verlangen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, 
nachdem Sie den alten Stimmzettel im Beisein eines 
Mitglieds des Wahlvorstands vernichtet haben.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das 
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass 
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen 
einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in 
die Wahlurne zu legen, bestimmt eine andere Person, 
deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will 
und gibt dies im Wahlvorstand bekannt.

Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle abgegeben werden.
3.
Die Wahlräume sowie die Arbeitsräume des Briefwahl-
vorstands befinden sich:
Stimm-
bezirk

Wahlraum Arbeitsraum des 
Briefwahlvorstandes

Straße, 
Haus-Nr.

Raum-
Zi-Nr.

Straße, 
Haus-Nr.

Raum-/
Zi-Nr.

1 Gasthof Gollo
Mittelstr. 2

Rathaus, 
Bahnhofstr. 
12

großer 
Saal

2 Feuerwehrgerä-
tehaus Lauscha
Bahnhofstr. 38a

3 Sozialtherapeu-
tisches Centrum 
Sturmheide,
Wohnheim 
Ernstthal,
Schulstr. 18, 
Haus 6

Der für Sie zutreffende Wahlraum ist in Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung angegeben.
4.
Bitte bringen Sie die Wahlbenachrichtigung und den Per-
sonalausweis oder Reisepass in den Wahlraum mit.
Bewahren Sie die Wahlbenachrichtigung auf, da sie für 
eine eventuelle Stichwahl noch benötigt wird.
5.
Amtliche Stimmzettel erhalten Sie im Wahlraum.
X Es findet bei der Wahl der
X Stadtratsmitglieder
X Kreistagsmitglieder
Verhältniswahl statt, weil mehrere Wahlvorschläge zu-
gelassen worden sind. Sie haben drei Stimmen. Sie 
geben Ihre Stimmen in der Weise ab, dass Sie auf dem 
amtlichen Stimmzettel die Bewerber kennzeichnen, de-
nen Sie Ihre Stimme geben wollen. Sie können Ihre drei 
Stimmen auch einem Bewerber geben. Sie können Ihre 
drei Stimmen auch Bewerbern verschiedener Wahlvor-
schläge geben. Geben Sie weniger als drei Stimmen ab 
oder streichen Sie Bewerber, so wird die Gültigkeit der 
Stimmabgabe dadurch nicht berührt. Kennzeichnen Sie 
einen Wahlvorschlag, ohne Ihre Stimmen einzelnen Be-
werbern zu geben, so entfallen auf die ersten drei Bewer-
ber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen 
Bewerbern jeweils eine Stimme. Kennzeichnen Sie einen 
Wahlvorschlag und vergeben Sie gleichzeitig weniger als 
drei Stimmen einzelnen Bewerbern desselben oder auch 
anderer Wahlvorschläge, so entfallen die verbleibenden 
Stimmen auf die Bewerber des gekennzeichneten Wahl-
vorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern 
in der Reihenfolge ihrer Benennung.
Bei der Wahl der Ortsteilratsmitglieder Ernstthal findet 
Mehrheitswahl statt, weil nur ein Wahlvorschlag zugelas-
sen worden ist. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne 
Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber und ohne 
das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber 
durchgeführt. Sie haben so viele Stimmen, wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind.
Das sind bei der Ortsteilratsmitgliederwahl 6 Stimmen.
Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem Stimmzettel vor-
gedruckt. 
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Die Anlagen liegen 2 Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes in der Stadt Lauscha, Rathaus, Bahnhofstr. 
12, zu den bekannten Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung
erscheint am Freitag, dem 07.06.2019

Redaktionsschluss

ist Dienstag, der 28.05.2019

Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mit-
glied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschrän-
ken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler 
die Wahlzelle aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung 
erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet von der Wahl eines anderen 
erlangt hat.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Nach § 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt 
wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine sol-
che Tat versucht.
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, 
dem 27. Mai 2019 um 9:00 Uhr in den oben genannten 
Wahlräumen und Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands 
fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.

Lauscha, 08. Mai 2019
Jens Krauße
Stadtwahlleiter

Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
am 26. Mai 2019

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
für die Stadt Lauscha / Landkreis Sonneberg

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 
28.05.2019 um 17.00 Uhr in der

Stadtverwaltung Lauscha, großer Sitzungssaal
Bahnhofstr. 12, 98704 Lauscha

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses
Der Zutritt ist für jedermann frei.

Lauscha, den 10.05.2019
Krauße
Stadtwahlleiter

Beschluss des Stadtrates April 2019
Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder 
ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha wer-
den gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz (ThürVwVfG) zusätzlich im Internet auf der Inter-
netseite der Stadt Lauscha unter

www.lauscha.de
zugänglich gemacht.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 29.04.19 folgenden Beschluss 
gefasst:

Beschluss Nr.: 06/24/19
Überpl.- und außerplanmäßige Ausgaben 2018
Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage 
beigefügten überpl. - und außerplanmäßigen Ausgaben 
2018.
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